
Muster 36 (§ 10 Abs. 5)

Register für dem Wohnsitzgericht übertragene Verfahren der Überwachung
der Bewährung und der Führungsaufsicht - BewÜberwR -

Erledigt durch
Jährl.
fortl.
Nr.

Name des Verurteil-
ten

Abgebendes Gericht Registerführende
Staatsanwaltschaft

Aktenzeichen

Abgabe an ein ande-
res Gericht

Rückgabe nach Be-
endigung der Über-

wachung

Bemerkungen

am
1 2 3 4                 a                5              b 6

1 Dietrich Ronny AG Borna 4 Ds 19 Js
267/96

6.7.97
AG Hainichen

2 Hänel Jens LG Leipzig 2 KLs 6 Js
328/95

10.2.98

3 Liebscher Martin AG Grimma 1 Ks 10 Js
79/94
StA Leipzig

20.12.97

4 FA Hammer Heiko LG Zwickau 2 Ks 21 Js
116/96

1. In Spalte 3 ist das Gericht zu vermerken, bei dem das Strafverfahren (Jugendgerichtsverfahren) in erster Instanz anhängig war.

2. In Spalte 4 ist die Staatsanwaltschaft zu vermerken, wenn sie an einem anderen Ort als das in Spalte 3 bezeichnete Gericht ihren Sitz hat.

3. In den Fällen der Führungsaufsicht sind der laufenden Nummer in Spalte 1 die Buchstaben "FA" hinzuzufügen.


